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Fazit
Den Schaden, den jemand beim Versuch erleidet, einem anderen zu helfen
bzw. die Schädigung eines anderen abzuwenden, kann dem Verursacher
jener Schädigung nicht zugerechnet werden. Ansonsten könnte die Haftung
des Produkteherstellers nicht vernünftig begrenzt werden. 

5 Diverse
5.4 Produktehaftpflicht

5.4.1 Adäquanz

Im Haftpflichtrecht unterscheidet man zwischen dem natürlichen und dem adäquaten
Kausalzusammenhang. Rechtspolitischer Zweck der Adäquanz ist die Begrenzung der
Haftung.   

Dem Versicherungsfall lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Ein Lavastein-Grill fing
Feuer, als er von einer Benutzerin auf dem Balkon in Betrieb genommen wurde. Das
Feuer griff auf das Haus über. Der Kläger versuchte zusammen mit anderen Hausbe-
wohnern den Brand zu löschen, wobei er aber von einem Balkongeländer rund 5 m in
die Tiefe stürzte und sich verschiedene Verletzungen und psychische Beschwerden
zuzog. Er forderte von der Herstellerin des Lavastein-Grills Schadenersatz, gestützt auf
das Produktehaftpflichtgesetz. Zu prüfen war, ob die behauptete Fehlerhaftigkeit des
Grills in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zu den Beschwerden
des Klägers stand. 

Ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht dann, wenn das schädigende
Verhalten bzw. der Produktefehler für den eingetretenen Schaden eine notwendige
Bedingung bildet, d.h. nicht hinweg gedacht werden könnte, ohne dass auch der einge-
tretene Erfolg entfiele. Demgegenüber begrenzt der Grundsatz der Adäquanz die
Haftung. Ein Ereignis gilt als adäquate Ursache eines Erfolgs, wenn es nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet
ist, einen Erfolg von der Art des Eingetretenen herbeizuführen. 

Im vorliegenden Falle stellte das Gericht fest, dass der Kläger mit seinem Entschluss,
den Brand zu bekämpfen, eine selbständige Ursache setzte, in deren Verlauf sich der
Unfall ereignete. Dieser Unfall könne bei wertender Betrachtung billigerweise nicht
mehr dem Hersteller des fehlerhaften Grills zugerechnet werden. 
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